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. FEinheit JdA, aber welche

| ber die Problematik ökumenischer Zielvorstellungen

Die Okumene 1St heute das Anlıegen aller christlicher Kontessionen. Selbst dıe LO-
misch-katholische Kırche, die sıch GEST: auf dem / weıten Vatikanischen Konzıl, also
relatıv spat, für diıe ökumenische ewegung geöffnet hat, erkennt heute ın ıhr das
‚Wehen der Gnade des Heıligen Gelistes“ un: ermahnt „alle katholischen Gläubi-
SCIl MItTt Fiter dem ökumenischen Werk“ teilzunehmen (UR 4), dem Cdy W1€e
das kırchliche Lehramt Jüngst ımmer wıeder betont, keıine Alternatıve oibt „Der
Weg der Okumene, den das / weıte Vatikanıische Konzil eröffnet hat, 1St unumkehr-
bar.“

War die ökumenische Euphorie nach dem /7weıten Vatiıkanum oxrofß, scheıint
der ökumenische Prozef mıittlerweiıle deutlich Dynamık verloren haben Die
anfängliche Begeisterung 1St eiıner unübersehbaren Ernüchterung gewiıchen:
Begritte W1€ „Krise”, A iszeit, „Zwischentief“, „Stillstand“, „Stagnatıon”, „Ver
hartung“ machen dıe Runde sowohl 1mM Blick auf die römisch-katholisch/evange-
lisch-Ilutherische W1e€e auch römisch-katholisch/orthodoxe Okumene. Ausschlag-
gebend sind hiıerfür siıcherlich ıne Reihe VO Faktoren, dıe keineswegs
allesamt eın theologischer Natur siınd

Unter theologischer Rücksicht siınd VOT allem die divergierenden ökumenischen
Zielvorstellungen CIMCIN, dıe ımmer wıeder für Mißverständnisse un Irrıtatio-
I  z SOTSCHIL; Ja vielleicht stellen „dıe unterschiedlichen Vorstellungen VO der Eın-
elt der Kırche SOgar) das oröfßte Hindernıis tür dıe Einheıt der Kirche“ dar2 Die
folgenden Ausführungen versuchen, das besagte Problem ökumenisch —

schließen.

Okumenische Einheitsmodelle

Wenn VO Ziel des ökumenischen Prozesses dıe Rede Ist, mussen estimmte Un-
terscheidungen beachtet werden: Miıt der Formulierung elınes Ziels 1St namlıich nıcht
schon automatisch anuch dessen Gestalt niher bestimmt,; ebensowen1g diıe Art un:!
Weıse, W1€e diese Zielbestimmung dann konkret werden soll Auft die ökumenische
Problemstellung angewandt bedeutet dıes, da{fß mMI1t dem Ziel des ökumenischen
Prozesses, der K%rcheneinheit, noch nıchts ber deren konkrete orm ausgesagt 1St
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eht darum, Struktur un Ordnung der Atna Sancta“ niher bestimmen,
kann das auf höchst unterschiedliche We1lise geschehen. Tatsächlich finden sıch ın
d€l' ökumenischen Diskussion recht dıyergierende Vorstellungen über die ANZC-
z1elte FEinheit der Kırchen, VO den verschıiedenen Umsetzungsvorschlägen Danz
schweıgen.

Unstrıttig 1St das Zıel der Okumene: „sıchtbare FEinheıit 1m eınen Glauben un:
einer eucharistischen Gemeinschaft“ Die SCHAUCICH Vorstellungen VO der Struk-
FT un Ordnung voller, sıchtbarer Kırcheneinheit sınd indes vieltältig, W as das
Kernproblem der OMmMentLanen ökumenischen Krıse ausmacht. Dreı Einıgungs-
konzepte sınd Hr diıe ökumenische ewegung bestimmend veworden; chronolo-
oisch betrachtet sınd dies das Modell der „Föderatiıon“, der „organıschen Union-
SOWI1e der „gegenseıtıgen Anerkennung“. Tle dre1 Modelle SEEZEN unterschiedliche
Akzente, entsprechend ıhren Primärinteressen.

eiım „kooperativ-föderativen Einigungsmodell“ domuinıiert die praktische /Z-
sammenarbeit 1mM soz1alen un Okologischen Bereich über alle theologischen Fra-
SCIl Von der Praxıs A4US wırd die FEınıgung des Christentums erhofft, denn 1 letz-
CM Grund (brauchen) ‚.Leben, Arbeıt (Praktisches Chrıistentum), Glaube un:
Kıirchenverfassung‘ (Lite, Work, Faıth and Order)Einheit ja, aber welche?  Geht es darum, Struktur und Ordnung der „Una Sancta“ näher zu bestimmen, so  kann das auf höchst unterschiedliche Weise geschehen. Tatsächlich finden sich ın  der ökumenischen Diskussion recht divergierende Vorstellungen über die ange-  zielte Einheit der Kirchen, von den verschiedenen Umsetzungsvorschlägen ganz zu  schweigen.  Unstrittig ist das Ziel der Ökumene: „sichtbare ... Einheit im einen Glauben und  einer eucharistischen Gemeinschaft“?. Die genaueren Vorstellungen von der Struk-  tur und Ordnung voller, sichtbarer Kircheneinheit sind indes vielfältig, was das  Kernproblem der momentanen ökumenischen Krise ausmacht. Drei Einigungs-  konzepte sind für die ökumenische Bewegung bestimmend geworden; chronolo-  gisch betrachtet sind dies das Modell der „Föderation“, der „organischen Union“  sowie der „gegenseitigen Anerkennung“. Alle drei Modelle setzen unterschiedliche  Akzente, entsprechend ihren Primärinteressen.  Beim „kooperativ-föderativen Einigungsmodell“ dominiert die praktische Zu-  sammenarbeit im sozialen und ökologischen Bereich über alle theologischen Fra-  gen. Von der Praxis aus wird die Einigung des Christentums erhofft, denn „im letz-  ten Grund (brauchen) ‚Leben, Arbeit (Praktisches Christentum), Glaube und  Kirchenverfassung‘ (Life, Work, Faith and Order) ... einander ..., wenn sie ıhr Ziel  erreichen wollen“*  Die praktischen und theologischen Aspekte verbindet das Modell der organıi-  schen Union im höchsten Maß miteinander. Hier wird nämlich eine so enge Ge-  meinschaft in allen Bereichen kirchlichen Lebens angestrebt, daß die Kirchen ıhre  konfessionelle Eigenständigkeit und Identität verlieren; es entsteht eine nach innen  wie nach außen geeinte, transkonfessionelle Kirche am Ort, mit neuer Identität und  einheitlicher Struktur und Leitung. Auf der Vollversammlung des ÖOkumenischen  Rats der Kirchen (ÖRK) in Neu-Delhi (1961) wurde in diesem Sinn von einer „völ-  lig verpflichtete(n) Gemeinschaft“> gesprochen.  Parallel zum Einheitsmodell der organischen Union entstand vor allem durch die  Initiative der konfessionellen Weltbünde (Zusammenschließungen: von Kirchen  gleicher Bekenntnisse) ein alternatives Konzept: das der „versöhnten Verschieden-  heit“. Dieser Ansatz sucht keinen vollkommenen Lehrkonsens, sondern tendiert zu  einer „Einheit in der Verschiedenheit“ bzw. „Einheit durch Vielfalt“. Lehrverurtei-  lungen sollen überwunden werden und Lehrunterschiede „ihren trennenden Cha-  rakter“ verlieren, d.h. auf der Basıs eines Grundkonsenses „miteinander versöhnt“  werden®. Die konfessionellen Besonderheiten sollen als legitime Interpretationen  der einen christlichen Grundwahrheit begriffen werden, so daß eine Einheit in Viel-  falt entsteht. Der wesentliche Vorteil dieses ökumenischen Modells besteht darin,  daß hier der Sorge um die konfessionelle Identität Rechnung getragen wird, die ja  gerade in der Konsensökumene dazu führt, daß mit steigender Zahl an Konsens-  bzw. Konvergenzerklärungen zugleich auch die konfessionellen Unterschiede wie-  der verstärkt an Bedeutung gewinnen.  25einander WE sS1e ıhr Zie]
erreichen wollen“

Die praktıschen un theologischen Aspekte verbindet das Modell der Organı-
schen Unıion 1im höchsten Ma{iß miıteinander. Hıer wiırd namlıch 1ne CIHNSZC (58-
meıinschaft 1n allen Bereichen kirchlichen Lebens angestrebt, da{ß die Kırchen ıhre
kontessionelle Eigenständigkeıit un Identität verlieren; entsteht 1ne nach ınnen
W1e€e ach aufßen ZeeINTE, transkontessionelle Kirche AIl ÖOrt; mıt Identität un
einheitlicher Struktur un Leıtung. Auf der Vollversammlung des Okumenischen
Rats der Kirchen ORK) 1n Neu-Delhıi (1961) wurde 1ın diesem Sınn VO eıner „voöl
lıg verpflichtete(n) Gemeinschatt“ yesprochen.

Parallel 7/40 B Einheitsmodell der organıschen Unıion entstand VOT allem durch die
Inıtiatıve der kontessionellen Weltbünde (Zusammenschliefßsungen VO Kırchen
gleicher Bekenntnisse) eın alternatıves Konzept das der „versöhnten Verschieden-
eıt  D3 Dieser Ansatz sucht keinen vollkommenen Lehrkonsens, sondern tendiert
eıner „Einheıt in der Verschiedenheıt“ b7zw „Eınheıt durch Vieltalt“. Lehrverurte1-
lungen sollen überwunden werden un Lehrunterschiede „iıhren trennenden Cha-
rakter“ verlieren, auf der Basıs elnes Grundkonsenses „miıteinander versöhnt“
werden®. Dıie kontessionellen Besonderheiten sollen als legıtıme Interpretationen
der eınen christlichen Grundwahrheit begriftfen werden, da{fß 1ıne Einheıit 1n 1el-
talt entsteht. Der wesentliche Vorteil dieses ökumenischen odells esteht darın,
da hıer der orge die kontessionelle Identität Rechnüng wırd, die Ja
verade 1n der Konsensökumene dazu führt, da{fß mMIt steigender Zahl Konsens-
bzw. Konvergenzerklärungen zugleıich auch die konfessionellen Unterschiede wI1e-
der verstärkt Bedeutung gewınnen.
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Die drei Einigungsmodelle SEL ZEN 1m Verständnıiıs kiırchlicher Einheıit nNnier-

schiedliche Akzente, VO vemeinsamen weltzugewandten Handeln über die Wah-
rung kontessionellen Erbes bıs hın ZUr institutionell geeinten Kırche. Die Modelle
mussen nıcht miıiteinander konkurrıieren, sondern können 1m Rahmen eınes -
schichtlich-dynamischen Integrationsprozesses auteinander bezogen werden: Han-
delt sıch beım kooperativ-Iöderatıven Einigungsmodell 10588| 1ne Vortorm kıirch-
licher Eınheıt, wırd das Modell der versöhnten Verschiedenheıit vegenwartıg
allgemeın als das ökumenische Nahzıiel betrachtet, da sıch aln ehesten ums

läßt, während die organısche Union/konziliare FEinheıit eher das allgemeıne Fernziel
markiert.

Problembestimmung

Im ökumenischen Integrationsprozefß erfreut sıch das FEinheitsmodell der kontes-
s1ionellen Weltbünde eıner orofßen Zustimmung. Feststehend 1St heute VO der Eın-
heit 1in Vieltalt b7zw. versöhnten Verschiedenheıt die Rede, WEECI1111 das 7iel des öku-
menischen Prozesses näher benannt werden soll

„LS oeht Einheıt 1n der Vieltalt und Vieltalt 1ın der Eınheıt, der W1€e 111all heute oft
Sagtl.: U1l versöhnte Verschiedenheıt.Christoph Böttigheimer  Die drei Einigungsmodelle setzen im Verständnis kirchlicher Einheit unter-  schiedliche Akzente, vom gemeinsamen weltzugewandten Handeln über die Wah-  rung konfessionellen Erbes bis hin zur institutionell geeinten Kirche. Die Modelle  müssen nicht miteinander konkurrieren, sondern können im Rahmen eines ge-  schichtlich-dynamischen Integrationsprozesses aufeinander bezogen werden: Han-  delt es sich beim kooperativ-föderativen Einigungsmodell um eine Vorform kirch-  licher Einheit, so wird das Modell der versöhnten Verschiedenheit gegenwärtig  allgemein als das ökumenische Nahziel betrachtet, da es sich am ehesten umsetzen  läßt, während die organische Union/konziliare Einheit eher das allgemeine Fernziel  markiert.  Problembestimmung  Im ökumenischen Integrationsprozeß erfreut sich das Einheitsmodell der konfes-  sionellen Weltbünde einer großen Zustimmung. Feststehend ist heute von der Ein-  heit in Vielfalt bzw. versöhnten Verschiedenheit die Rede, wenn das Ziel des öku-  menischen Prozesses näher benannt werden soll.  „Es geht um Einheit in der Vielfalt und um Vielfalt in der Einheit, oder wie man heute oft  sagt: um versöhnte Verschiedenheit. ... Das ökumenische Engagement geht von der Hoff-  nung aus, daß mit der Hilfe von Gottes Geist eine solche versöhnte Verschiedenheit auch in  den kontroversen Fragen, etwa des kirchlichen Amtes, besonders des Petrusamtes möglich  sein wird.“7  Mit der ökumenischen Zielbestimmung Einheit in Vielfalt wird aber keineswegs  stets dasselbe verbunden und so sind mit ihr längst nicht alle Fragen gelöst. Die Pro-  bleme stellen sich dort ein, wo der Grundkonsens, d.h. die konstitutiven Elemente  sichtbarer kirchlicher Einheit eingehender bestimmt werden sollen. Wieviel Einheit  ist nötig, um der Gefahr einer Koexistenz und damit einer nichtssagenden unsicht-  baren Einheit zu entgehen? Und umgekehrt: Wieviel Vielfalt ist nötig, um die Ei-  genständigkeit der Kirchen zu gewährleisten? Hier eröffnet sich noch ein weites  Feld und so fehlt dem Einheitsmodell versöhnte Verschiedenheit eine gemeinsame  Bestimmung des theologischen Gehalts und der konkreten Gestalt sichtbarer  Kircheneinheit. Das Desiderat eines ekklesiologischen Grundkonsenses macht sich  innerökumenisch unter anderem dort bemerkbar, wo in der römisch-katholisch/  evangelisch-lutherischen Ökumene hinsichtlich der Gewährung eines eucharisti-  schen Gaststatus die Amtsfrage berührt wird oder in der römisch-katholisch/  orthodoxen Ökumene hinsichtlich der Uniatismus-Frage die Stellung des Papstes  innerhalb der Gesamtchristenheit.  Eine Verständigung über die konstitutiven Elemente sichtbarer Kircheneinheit  fällt deshalb so sphwer‚ weil hier die konfessionellen Traditionsbildungen so sehr  26[)as ökumenische Engagement geht VO der Ol
HNUung aUs, da{fß MItTt der Hıilte VO (sottes Geılst 1ne solche versöhnte Verschiedenheıit uch 1n
den kontroversen Fragen, eLtwa des kırchlichen Amtes, besonders des Petrusamtes möglıch
se1ın wiırd.“

Mıt der ökumenischen Zielbestimmung Einheit 1ın Vieltalt wiırd aber keineswegs
dasselbe verbunden un! sınd mMI1t ıhr längst nıcht alle Fragen gelöst. Die Pro-

bleme stellen sıch dort e1n, der Grundkonsens, die konstitutiven FElemente
siıchtbarer kirchlicher Einheıit eingehender bestimmt werden sollen. Wieviel Einheit
1St nöt1g, der Getahr eıner Koexıstenz un:! damıt eıner nıchtssagenden unsıcht-
baren FEinheit entgehen? Und umgekehrt: Wieviel Vieltalt 1St nöt1g, die F1-

genständigkeıt der Kıirchen gewährleisten? Hıer eröfftnet sıch noch ein weıtes
Feld un:! tehlt dem FEinheitsmodell versöhnte Verschiedenheıt 1ne gemeiınsame
Bestimmung des theologischen Gehalts un: der konkreten Gestalt sıchtbarer
Kircheneinheıt. 1 )as Desiderat eiInNes ekklesiologischen Grundkonsenses macht sıch
innerökumenisch anderem dort emerkbar, 1n der römisch-katholisch/
evangelisch-lutherischen Okumene hinsichtlich der Gewaäahrung elines eucharisti-
schen (jaststatus dle Amtsfrage erührt wırd oder 1n der römisch-katholisch/
orthodoxen Okumene hinsichtlich der Uniatısmus-Frage die Stellung des Papstes
innerhalb der Gesamtchristenheıt.

1iNe Verständigung ber die konstitutiven Flemente sichtbarer Kircheneinheıit
fällt deshalb sphwer‚ weıl hıer diıe konfessionellen Traditionsbildungen sehr
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W1€ 1ın keiner anderen theologischen Fragestellung aufeinander tretffen bzw. die
kontessionellen Selbstverständnisse unmıttelbarZ Tragen kommen. Jeder kırch-
lıche Einheitsbegriff tragt nämlich 1ne bestimmte, konfessionsspezıfische and-
schruftft. Die Suche ach eıner ökumenischen Einheitsvorstellung 1sSt darum mı1t dem
Rıngen ‚0BARS einen gemeınsamen Kirchenbegriff unlösbar verbunden.

Welches kırchliche Selbstverständnıs 1m Protestantısmus un in der Orthodoxie
vorherrscht un welche ekklesiologischen Implikationen sıch hıeraus für die (Ge-
stalt einer sichtbaren Einheit der Kıirchen ergeben, soll nachfolgend 1m Vergleich
A katholischen Kirchenbegriff wenı1gstens andeutungsweise ausgeführt werden,

das angesprochene Problem vertiefend erhellen.

Lutherisches Kirchenverständnis

Martın Luther tormulierte ausgehend V  D Rom 3,4 1ne passıve Rechtfertigung?
(sottes Wahrheıt 1St in sıch selbst sıegreich:

„Gott oll sıch als der Wahrhaftige erweısen, jeder Mensch 1aber als Lügner, WI1Ee 1n der
Schriuft heißt SO behältst du recht mAL deinen Worten und Lragst den Szeg davon, WEeNN NLA}  S

mAL dır rechtet.“

Im Kontext seiner Rechtfertigungslehre definiert der Retformator die Kırche
prımar als das 1m Heılıgen Gelst versammelte 'olk Gottes, das (sott 1n seiınen Wor-
ten un Werken Recht o1bt un dadurch gerechttertigt wiırd, also das ıhm
chene eıl un Leben empfängt.

„ES weıfß yottlob eın Kınd Ol sieben Jahren, W as die Kırche sel, nämlich dle heiligen
Gläubigen und die ‚Schäflein, die ihres Hırten Stimme hören‘ (Joh 1 9 3) «

Die Kırche verdankt sıch dem Wort Gottes, das sıch 1ın der Verkündigung un den
Sakramenten darbietet un Teilhabe yöttlichen Leben gewaährt. ach dem s1eb-
en Artikel des Augsburger Bekenntnisses, der „JHAQNHA charta evangelischer Ekkle-
s1ologie” 11 1St die Kircheneinheit vorwiegend „Verkündigungs- un Sakraments-
gemeinschait“ 172 S1Ee wiırd insbesondere 1n der Abendmahlsgemeinschaft gelebt.
Aufgrund der Gemeinschatt mıt dem dreieinıgen (Gott werden dıe Gläubigen
„Gliedern des Leibes Christı un bılden als solche seıne Gemeıinde, 391 der Jesus
Christus 1in Wort un Sakrament durch den Heıliıgen Geılst vegenwärtıg handelt L

Die fundamentale Wesensbestimmung der Kırche als Verlängerung des göttlıchen
Heıilswerks 1n Jesus Christus, als „geistvermitteltes Se1in 1n Christus“ untersche1i-
det sıch VO katholischer WI1€e orthodoxer Ekklesiologie SiCcht Wohl aber WAaTr L u-
ther der Auffassung, da{ß die Kirche nıcht gesehen, sondern veglaubt se1n ll un:
weıl sıch der Glaube auf das richtet, W as INa  . nıcht sıeht, die wahre Kırche ıhrem
geistlichen Wesen nach verborgen 1St Die Kırche 1St als „congregatio sanctorum “ ,
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als Versammlung der Gläubigen, dem weltlichen Blick Die Wıttenberger
Retormatıion akzentulerte kontroverstheologisch die Verborgenheıt der Kırche,
ohne dadurch leugnen, da{fß diese treilich auch eıner außeren Manıftestation be-
dart das Institutionelle aber 1St der geistlichen Dimension deutlich nachgeordnet.
Die Einheit der Kırche wırd tolglich prımäar als 1ne verborgene, spırıtuelle Wırk-
ichkeit verstanden.

Die Glaubenden wıssen sıch dieser Verborgenheıit der Kırche durch das
Handeln (sottes beauftragt un! verpflichtet, der Glaubensgemeinschaft 1ne (3@-
stalt geben, welche ıhrem Ursprung un: ihrer Fıgenart gemälßs 1ST. „Diese NVefr-
borgenheıt bedeutet darum) nıcht eintach Unsichtbarkeit“ l denn be1 der Ver-
sammlung der Gemeinde das utherische Kıirchenverständnıiıs 1St vorwıegend
gemeıindlich epragt 1ST dıe Evangeliumsverkündigung 1n Wort un Sakrament Hür
jedermann wahrnehmbar: die Kırche stellt iıhrem Wesen nach keıine eın unsıchtbare
Größe dar. ach re ormatorischem Verständnıiıs o1bt sSOmıIt sowohl 1ne verbor-
CC W1e€e auch sichtbare Kıirche.

[)as lutherische Kırchenverständnıiıs unterscheıidet zwıschen dem ınneren Grund
der Kırche, dem Rechttertigungshandeln Jesu C©hst, un der außeren Gestalt un
Ordnung der Kırche als dem Werk VO Menschen. Außere Gestalt un spirıtuell-
verborgene Glaubensgemeinschaft hangen War ınhaltlıch IMNINGHN (zottes
Selbstvergegenwärtigung in der verborgenen Glaubensgemeinschaft ordert gCIA-
dezu 1ne iußere Ordnung, dıe für alle Menschen 1n Liturgıe un: Welt- bzw. Men-
schendienst erkennbar seın mudfßs, wobel über die präzıse Verhältnisbestimmung
innerevangelısch das letzte Wort och nıcht gesprochen scheıint. Gestalt un! Ord-
NUNg der Kırche 1aber sınd VO den Menschen selbst verantworten, weshalb Z7W1-
schen Menschen- un Gotteswerk deutlich unterschieden wırd un dıe Kırche dem
gerechtfertigten Christen oleicht, der gerecht un sündıg zugleich 1St

Im Zentrum menschlicher Verantwortung un: damıt der Gestalt der Kırche
stehen dıe rechte Predigt des Evangelıums un der evangeliıumsgemäßße Gebrauch
der Sakramente: Wortverkündigung un! Darreichung der Sakramente sınd die ent-

scheidenden Kennzeichen wahrer Kırche (CA Diese mussen vegeben se1n,
VO der Kırche Jesu Christı sprechen können; S$1e sınd konstitutiv für dıe wahre
Kırche un daher kann keıine kıiırchliche Ordnung sachgemäfß se1N, die S1e nıcht be-
ınhaltet. Mıiıt den Kennzeichen wahrer Kirche 1St die Aufgabe der Kırche insgesamt
un all iıhrer Ghieder vegeben, die Botschaft NC} der treien Gnade (sottes 1n Wort
un:! Tlat allen verkünden. Um der Offentlichkeit un: Gemeinsamkeıt der Net-
kündigung willen beruft die Kirche jedoch einzelne ZUT „Predistamt:

Rechte Verkündigung des Evangelıums un! evangeliumsgemäfße Verwaltung der
Sakramente, W as für dıe FEinheit der Kirche genugt, schliefßt also eın Amt mı1t e1in.
Allerdings steht „dessen AnerkennungChristoph Böttigheimer  als Versammlung der Gläubigen, dem weltlichen Blick entzogen. Die Wittenberger  Reformation akzentuierte kontroverstheologisch die Verborgenheit der Kirche,  ohne dadurch zu leugnen, daß diese freilich auch einer äußeren Manifestation be-  darf — das Institutionelle aber ist der geistlichen Dimension deutlich nachgeordnet.  Die Einheit der Kirche wird folglich primär als eine verborgene, spirituelle Wirk-  lichkeit verstanden.  Die Glaubenden wissen sich trotz dieser Verborgenheit der Kirche durch das  Handeln Gottes beauftragt und verpflichtet, der Glaubensgemeinschaft eine Ge-  stalt zu geben, welche ihrem Ursprung und ihrer Eigenart gemäß ist. „Diese Ver-  borgenheit bedeutet (darum) nicht einfach Unsichtbarkeit“ !°, denn bei der Ver-  sammlung der Gemeinde — das lutherische Kirchenverständnis ist vorwiegend  gemeindlich geprägt — ist die Evangeliumsverkündigung ın Wort und Sakrament für  jedermann wahrnehmbar; die Kirche stellt ihrem Wesen nach keine rein unsichtbare  Größe dar. Nach reformatorischem Verständnis gibt es somit sowohl eine verbor-  gene wie auch sichtbare Kirche.  Das lutherische Kirchenverständnis unterscheidet zwischen dem inneren Grund  der Kirche, dem Rechtfertigungshandeln Jesu Christi, und der äußeren Gestalt und  Ordnung der Kirche als dem Werk von Menschen. Äußere Gestalt und spirituell-  verborgene Glaubensgemeinschaft hängen zwar inhaltlich zusammen: Gottes  Selbstvergegenwärtigung in der verborgenen Glaubensgemeinschaft fordert gera-  dezu eine äußere Ordnung, die für alle Menschen in Liturgie und Welt- bzw. Men-  schendienst erkennbar sein muß, wobei über die präzise Verhältnisbestimmung  innerevangelisch das letzte Wort noch nıcht gesprochen scheint. Gestalt und Ord-  nung der Kirche aber sind von den Menschen selbst zu verantworten, weshalb zwi-  schen Menschen- und Gotteswerk deutlich unterschieden wird und die Kirche dem  gerechtfertigten Christen gleicht, der gerecht und sündig zugleich ist.  Im Zentrum menschlicher Verantwortung und damit der Gestalt der Kirche  stehen die rechte Predigt des Evangeliums und der evangeliumsgemäße Gebrauch  der Sakramente; Wortverkündigung und Darreichung der Sakramente sind die ent-  scheidenden Kennzeichen wahrer Kirche (CA 7). Diese müssen gegeben sein, um  von der Kirche Jesu Christi sprechen zu können; sie sind konstitutiv für die wahre  Kirche und daher kann keine kirchliche Ordnung sachgemäß sein, die sie nicht be-  inhaltet. Mit den Kennzeichen wahrer Kirche ist die Aufgabe der Kirche insgesamt  und all ihrer Glieder gegeben, die Botschaft von der freien Gnade Gottes ın Wort  und Tat allen zu verkünden. Um der Öffentlichkeit und Gemeinsamkeit der Ver-  kündigung willen beruft die Kirche jedoch einzelne zum „Predigtamt“ (CA 5).  Rechte Verkündigung des Evangeliums und evangeliumsgemäße Verwaltung der  Sakramente, was für die Einheit der Kirche genügt, schließt also ein Amt mit eın.  Allerdings steht „dessen Anerkennung ... unter dem Vorbehalt, daß es die Freiheit  des im Sinne der protestantischen Rechtfertigungslehre verstandenen Evangeliums  zuläßt (CA 28)“ “’_. Die Ausgestaltung dieses Predigtamtes, das als solches zum We-  28dem Vorbehalt, da{fß die Freiheit
des 1mM Sınne der protestantischen Rechtfertigungslehre verstandenen Evangeliums
zuläfßt (CA L Die Ausgestaltung dieses Predigtamtes, das als solches ZWe-
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SCI1 der Kirche gehört un neben der Evangelıumsverkündigung auch für die Sakra-
mentenverwaltung zuständıg 1St, ann W1e€e alle Bestandteile der Kırchenordnung Je
nach den wechselnden hıstoriıschen Sıtuationen verändert werden, in denen der Of-
tentliche Verkündigungsvollzug ausgeübt wiırd.

We:il das lutherische Kirchenverständnıis auf die U1n Wort un Sakrament GCIrSaIll-

melte Gottesdienstgemeinde konzentriert ISt, steht amtstheologisch das Pastoren-
al  k 1m Mittelpunkt, gegenüber dem das regionale Bischofsamt zurücktritt.
Wiährend das Predigtamt nach yöttlıchem Recht besteht, verdankt sıch das reg10-
nale Bischoftfsamt menschlicher Ordnung. Damıt 1St eın 1n apostolischer Sukzession
stehendes Bıschofsamt, W1€e anderem ın der katholischen Kırche geschicht-
liche Gestalt ANSCHOIMMITN hat,; tür die Kıircheneinheit lediglich wünschenswert
bzw. vorteılhaft (bene esse), nıcht aber konstitutiv (plene esse). Aus diesem rund
können bestimmte, geschichtlich gewachsene kırchliche Amterstrukturen nıcht
Krıterium für die wahre Kırche Jesu Christı se1n un: Anspruch auf Letztverbind-
ıchkeit erheben.

Okumenische Implikationen
Indem die Vaäter des / weıten Vatikanischen Konzıls den Sakramentsbegriff wiıeder
LECU auf dıe Kırche anwandten (LG u60 machten S1e ökumenischer Rück-
sıcht deutlich, da{ß zwıischen siıchtbarer un verborgener Kirche, zwischen taktı-
scher Kırche un Leıib Chriıstı analog den beiden aturen 1n Christus SOIS-
taltıg dıtfferenzieren IStE Das kommt evangelıschem Kirchenverständnıis ahe

Dennoch steht 1ne gemeınsame Verhältnisbestimmung zwiıschen verborgener
un! siıchtbarer Kırche och auUs, 7zıuımal der Sakramentsbegriff lutherischerseıits auf
Mifßtrauen gestoßen 1ST. Kontrovers werden anderem dıe heilsmittlerische
Funktion der siıchtbar-institutionellen Kırche SOWIeE die rage beurteılt, inwiıetern
sıch Struktur un Ordnung der Kırche einschliefßlich des römiıschen Prımats yöttli-
chem Recht verdanken. Nıcht UuMmMSONST tormulierte das Dokument „Kirchenge-
meıinschaft 1in Wort un:! Sakrament“ (1984) schon VOILI ZWanzıg Jahren:

AI der SCHAUCICH Verhältnisbestimmung zwıischen der sıchtbar institutionellen Gestalt
und dem verborgenen, 1L1LUT 1mM Glauben ertaßbaren geistlichen Wesen der Kirche oibt 1in
den TIradıtionen unNnNserer beiıden Kıiıirchen treilich deutliche UnterschiedeEinheit ja, aber welche?  sen der Kirche gehört und neben der Evangeliumsverkündigung auch für die Sakra-  mentenverwaltung zuständig ist, kann wie alle Bestandteile der Kirchenordnung je  nach den wechselnden historischen Situationen verändert werden, ın denen der öf-  fentliche Verkündigungsvollzug ausgeübt wird.  Weil das lutherische Kirchenverständnis auf die um Wort und Sakrament versam-  melte Gottesdienstgemeinde konzentriert ist, steht amtstheologisch das Pastoren-  amt ım Mittelpunkt, gegenüber dem das regionale Bischofsamt zurücktritt.  Während das Predigtamt nach göttlichem Recht besteht, verdankt sich das regio-  nale Bischofsamt menschlicher Ordnung. Damit ist ein ın apostolischer Sukzession  stehendes Bischofsamt, wie es unter anderem in der katholischen Kirche geschicht-  liche Gestalt angenommen hat, für die Kircheneinheit lediglich wünschenswert  bzw. vorteilhaft (bene esse), nicht aber konstitutiv (plene esse). Aus diesem Grund  können bestimmte, geschichtlich gewachsene kirchliche Ämterstrukturen nicht  Kriterium für die wahre Kirche Jesu Christi sein und Anspruch auf Letztverbind-  lichkeit erheben.  Ökumenische Implikationen  Indem die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils den Sakramentsbegriff wieder  neu auf die Kirche anwandten (LG 1 u.6.), machten sie unter ökumenischer Rück-  sicht deutlich, daß zwischen sichtbarer und verborgener Kirche, zwischen fakti-  scher Kirche und Leib Christi — analog zu den beiden Naturen in Christus — sorg-  fältig zu differenzieren ist. Das kommt evangelischem Kirchenverständnis nahe.  Dennoch steht eine gemeinsame Verhältnisbestimmung zwischen verborgener  und sichtbarer Kirche noch aus, zumal der Sakramentsbegriff lutherischerseits auf  Mißtrauen gestoßen ist. Kontrovers werden unter anderem die heilsmittlerische  Funktion der sichtbar-institutionellen Kirche sowie die Frage beurteilt, iınwiefern  sich Struktur und Ordnung der Kirche einschließlich des römischen Primats göttli-  chem Recht verdanken. Nicht umsonst formulierte das Dokument „Kirchenge-  meinschaft in Wort und Sakrament“ (1984) schon vor zwanzig Jahren:  „In der genaueren Verhältnisbestimmung zwischen der sichtbar institutionellen Gestalt  und dem verborgenen, nur im Glauben erfaßbaren geistlichen Wesen der Kirche gibt es in  den Traditionen unserer beiden Kirchen freilich deutliche Unterschiede ... Ob es in Zukunft  möglich sein wird, die damals zerbrochene Kirchengemeinschaft wieder zu erlangen, hängt  gerade auch von der Lösung dieser Kontroversfrage ab.  «17  Unterschiedliche konfessionelle Selbstverständnisse führen zu unterschiedlichen  Einschätzungen dessen, was zur sichtbaren Gestalt einer künftigen Kircheneinheit  unverzichtbar hinzugehört: Insofern evangelischerseits der äußeren, strukturellen  Gestalt von Kirche geringere Bedeutung zukommt, läuft dieses Selbstverständnis  29Ob in Zukuntt
möglıch se1ın wırd, die damals zerbrochene Kirchengemeinschaft wıeder erlangen, hangt
gerade uch VO der LOsuUunNg dieser Kontroverstrage ab “ 1/

Unterschiedliche kontessionelle Selbstverständnisse führen unterschiedlichen
Einschätzungen dessen, W 4S Z HE siıchtbaren Gestalt eiıner künftigen Kircheneinheit
unverzichtbar hinzugehört: Insotern evangelischerseıts der außeren, strukturellen
Gestalt VO Kiırche geringere Bedeutung zukommt, läuft dieses Selbstverständnis
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auf eın Modell VO Kircheneimnheit Z W1€e in der „Leuenberger Kırchengemeıin-
schatt“ bereits innerprotestantisch verwirklicht 1STt. In ıhr stellen 103 lutherische,
tormierte un: unıerte Kirchen SOWI1e V0rr€f0rmatorische Kirchen (Hussıten, Wal-
denser) eiınen Grundkonsens 1m Verständnıiıs VO Evangelium un: Sakramenten
fest, nehmen wechselseıtige Lehrverurteilungen zurück un:! erklären Kanzel- un
Abendmahlsgemeinschaft.

Die Kıirchen werden ıne volle Gemeıinschaft be] oröfstmöglicher Wahrung ıhrer
1Un nıcht mehr trennenden Kontessionalıität. Sıe leiben dıe S1C verpflichtenden
Bekenntnisse gebunden un 1mM Hınblick auf die gegenseılıtigen Lehrverurteilungen
wırd testgestellt, da{fß diese dıe Partnerkirchen des 1n der Konkordie tormu-
1erten vgemeınsamen Verständnisses des Evangelıums heute nıcht mehr treffen, S1e
also keine kırchentrennende Bedeutung mehr haben SO wiırd aut der Basıs elnes gC-
melnsamen Evangelıumsverständnisses un!: seıner rechten Weıitergabe 1n Verkündi-
Sun  bo, 'Taute un Abendmahl Kırchengemeinschaft aufgenommen. Ö1e verwirklıcht
sıch 1mM Leben der Kirchen als Gemeinschaft 1n Wort un: Sakrament.

Be1 all dem kommt den kırchlichen Organısationsformen ıne recht untergeord-
NEeLe Bedeutung Denn die Ordınatıon wırd gegenseılt1g anerkannt: darüber hın-
A4US werden Gestalt un: Struktur des kırchlichen Amtes der legıtimen Vieltfalt über-
lassen. So gehören ZUu den „Lehrunterschieden, dıe 1n un zwischen“ den Kırchen
bestehen, anderem „Amt un! Ordinatıion“, die ungelöst geblieben sınd (Nr.
39) Die Kırchengemeinschaft wırd als Sıchtbarmachung eiıner ın Jesus Christus be-
reıts ex1istierenden Einheit verstanden. Diese Einheit darf sıch staändıg vertiefen;
wırd davon AUSSCHANSCH, da{fß S1C waächst un: Intensıtät zunımmt.

Die evangelısche Zielvorstellung VO allem des kontinentalen Protestantismus be-
schränkt den Grundkonsens also auf die Auslegung des Evangelıums, ohne AUS dem
theologischen Konsens instiıtutionelle Konsequenzen zıehen, da{fß dıe Inst1ıtu-
tionelle Gestalt weıtgehend otfen bleibt, jede Konfession ıhre bısherige Ord-
NUung mehr oder wenıger behalten kann, se1 1ne episkopale, 1ne presbyterıale,
1ne synodale Ordnung oder Mischformen zwıischen diesen verschiedenen Formen.
1ne instıtutionelle Eınheit, W1e€e S1e katholischerseits VOT allem 1mM Teilkirchen-
Modell un 1m DPetrusamt gegeben 1St, 1STt ach evangelıschem Verständnis theolo-
visch nıcht notwendig, für viele nıcht einmal wünschenswer oder d vollig inak-
zeptabel. Obgleich das Einheitsmodell der Kirchengemeinschaft VOT allem die
retormatorischen Kıirchen 1m Blick hat, moöchte auch f1.11' die weltweite Okumene
VO Bedeutung se1N; versteht sıch als eın Beıtrag „  Ur ökumeniıschen (GGemeın-
schaft aller christlichen Kirchen“ (Nr. 46)

Fuür 1ne Kanzel- un Abendmahlsgemeinschaft lutherischer, reformierter un
unlerter Kirchen 1ST die Leuenberger Konkordie als „Eıinheıit ohne Strukturen“ 18

ohl ausreichend. (3emessen der katholischen Ekklesiologie W1e€e übrıgens auch
der orthodoxen un! anglıkanıschen die eıner sıchtbaren, „vollen Einheit 1mM

Glauben“ !? tendiert un nıcht zwischen Eucharistie- un voller Kırchengemeıin-
3()
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schaft dıfferenzıert, Jleıiben allerdings wichtige Fragen otten Insotern beispiels-
welse katholischerseıts das Bischofsamt als siıchtbarer Ausdruck kirchlicher Katho-
1zıtät un die apostolische Amtssukzession als sıchtbarer Ausdruck kırchlicher
Apostolizıtät wesenskonstitutiv zur-Kırche yehören, gehört 4A4US katholischer WwW1€e
auch orthodoxer Sıcht den Möglichkeitsbedingungen voller Kırchengemein-
schaft, da{fß die retormatorischen Kırchen auch hıinsıchtlich der kırchlichen Struktu-
F un ÄI‘I1th u  = 1ne Einheit 1n der Vielfalt rıngen, konkret: U1n 1ne episkopal
gepragte einheitliche Kırchenleitung b7zw. -struktur.

Läfst sıch das protestantische Zielmodell Kirchengemeinschaft eiınem ditfferen-
zierten ökumenischen FEinheitsmodell fortführen, das neben Kanzel- un Abend-
mahlsgemeinschaft auch 1ne Gemeinschaft auf der kırchlich-strukturellen Ebene,

1ın der Kirchenleitung impliziert? Das 1st für die katholische Kirche iıne rage
VO entscheidender JIragweıte. Hoffnung esteht insotern als 1mM Zug des ökumen1t1-
schen Prozesses die unıversalkirchliche Dıimension un: damıt verbunden das reg10-
nale Amt verstärkt diskutiert werden.

Innerevangelısch scheint dıe rage nach der Bedeutung gesamtkırchlicher Struk-
un Ämkter, ınsbesondere ach einem übergeordneten bischöflichen Amt,

theologisch keineswegs ausdıiskutiert se1in. So konnte beispielsweise ın der „Por-
voo-Erklärung“ (1995) 7zwischen den anglıkanıschen Kırchen der britischen Inseln
un den lutherischen Kırchen Skandınaviens (ohne Dänemark) un des Baltıkums
(ohne Lettland) 1ne Eınıgung 1n bezug auf das Bischofsamt un die theologische
Bedeutung der historischen Sukzession erzielt werden. Evangelısche Okumeniker
WwW1e€e eLWwWwa Ulrich Kühn, Gunther Wenz oder Wolthart Pannenberg stellen nıcht in
rage, da{fß eın übergemeıindliches kırchenleitendes Amt mıt Einheitsauftrag 7E

Wesen der Kırche gehört 2! wobel für S1e treilich die Einheıit des ordinıerten Amtes
1m Vordergrund steht un über die tradıtionelle orm des Bischofsamtes hınaus
verschiedenartige Gestaltungsmöglichkeiten denkbar sınd.

Orthodoxes Kirchenverständnis

Der Begrift „Ostkırche“ 1St eın Relikt A4US der römiıschen Kaıiserzeıt un theolo-
sisch neutral,; Sanz 1mM Gegensatz JUHE Bezeichnung „Orthodoxie‘ bzw „Ortho-
doxe Kirche die eıne theologische Qualitätsaussage macht un bereıts eiınen
Blick auf das ekklesiologische Selbstverständnıis der Kirche des (JIstens treig1bt. Je
nach dem, OVOIl das Wort „doxa“ abgeleıtet wiırd: VO „doxazeın“ („lobpreisen“)
oder 1aber VO „‚dokein“ „meınen, 1ne Auffassung vertreten) handelt sıch das
1ne Mal die „Kirche der rechten Lobpreisung Gottes“, das andere Mal die
„Kırche des rechten Glaubens“ b7zw „der rechten Lehre“ Da sıch beide Interpre
tatıonen nıcht AaUuS-,; sondern einschließen, bılden Orthodoxıe un Orthopraxıe
1ne Eınheıt, treffen Si1C beide auf das Selbstverständnis der orthodoxen Kirche Z
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wobe!l eın besonderer Akzent autf der Doxologie, der rechten Lobpreisung Gottes,
liegt

Als Kırche der rechten Lobpreisung (sottes W1€ auch des rechten Glaubens VEI-

steht sıch dıe Orthodoxie wesenhaft als die 1mM Konstantinopolıtanum bezeichnete
Kırche 1mM Verbund mıiıt den vier eccles1i4e: „eINE, heılıge, katholische un: AD O-
stolische“. ach iıhrem eigenen Selbstbekunden stellt S1C keıine christliche Kontes-
sionskirche neben anderen, keıine Konfession innerhal des gespaltenen Christen-
L[Uums dar, sondern die Kırche Jesu Christıi, die grundsätzlıch unteılbar 1sSt analog
um Leib Christı. In der orthodoxen Kirche manıfestiert sıch darum die Kirche Jesu
Christı: W1€e S1C 1in den ersten christlichen Jahrhunderten verwirklıcht wurde, auf
sıchtbare We1se.

Was das ekklesiologische Selbstverständnıs der orthodoxen Kırche anbelangt,
wirkt erschwerend, da diese ihren ekklesiologischen Begritt bıslang dogmatisch
nıcht wirklich ixıiert un insotern ıhr Verhältnis den anderen christlichen Kır-
chen nıcht abschliefßend geklärt hat Der Grund 1STt die schon 1n der Patrıistik fin-
dende Überzeugung VO der Undetinijerbarkeit des Wesens der Kirche aufgrund ıh-
1CS sakramentalen Charakters. Die Kirche 1St nämlıch eın lebendiger Organısmus
un! oründet 1m yöttlıchen Heılsmysterium; kraft des Heılıgen (Gelistes vereinıgt
sıch ın ıhr Christus,; das aupt, MmMIt den Gläubigen, den Gliedern se1nes Leibes. Dies
oalt ınsbesondere für die Eucharıistie, in der sıch darum zugleıich die Fülle der Kır-
che enthüllt bzw. dıe Kırche MI1t gegenwärtıg 1St Die geschenkte (3emeın-
schaft 1St sowohl charısmatisch, unsıchtbar als auch sıchtbar, instıitutionell; doch
letztlich ann das Mysteriıum Kirche nıcht definıert, sondern 11UT ımmer wiıieder LICU

umschrieben werden.
Die eine, heılıge, katholische un! apostolische Kırche erscheıint in jeder Patrıar-

chatskirche un anderen autokephalen, selbständıgen un gleichberechtigten
Kırchen, dıe sıch allesamt ZUuT: Orthodoxie als der eiınen 1mM Glauben geeinten, sakra-
mentalen un kanonıschen Gemeiinschaft (Koimon1i1a/Communi10) zusammenfügen.
Weil deren lıturgisch-sakramentaler rsprung dıe Eucharistie 1St; hat sıch 1MmM letz-
ten Jahrhundert 1ne sogenannte „eucharıstische Ekklesiologie“ herausgebildet, dıe
VO  = den orthodoxen Theologen heute weıthın geteilt wiırd.

Okumenische Implikationen
[J)as Selbstverständnıs der orthodoxen Kırche kommt dem der katholischen Kırche
sehr nahe, das gleichtalls Va dem Gedanken bestimmt 1St,; die Ireue FA HE Kırche Jesu
Christı 1n besonderem Maiß ewahrt haben ZW alr beanspruchen alle christlı-
chen Kırchen wahre Kırche Jesu Christı Z se1n, 1aber doch mıi1t unterschiedlichem
Exklusivitätsanspruch. Aufgrund dieses Selbstbegriffs könnte 111all meınen, stehen
sıch mıt der Kırche des (Istens un des estens Z7wWwel Kırchen gegenüber, deren
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Ausschliefßlichkeitsanspruch LL1UT einen ökumenischen Weg zuläßt den der Rück-
kehr; i  Jene Kırchen, die mI1t dem rsprung kirchlicher Lehre un: Ordnung gebro-
chen haben, mü{ften ZUAE Kıirche Jesu Christı, mutatıs mutandıs ZU orthodoxen
bzw. katholischen Kıiırche zurückkehren.

Se1it dem /weıten Vatikanischen Konzıil 1sSt die „Rückkehr nach Rom nıcht mehr
das VO der katholischen Kırche angestrebte ZAel uch die orthodoxe Kırche
spricht den anderskontessionellen Kıirchen nıcht eintach jede ekklesiologische Qua
lıtät ab, sondern begegnet ıhnen dıtfferenziert. So 1sSt „das 7ıel der Okumene AUS ()I=
thodoxer SıchtEinheit ja, aber welche?  Ausschließlichkeitsanspruch nur einen ökumenischen Weg zuläßt — den der Rück-  kehr; jene Kirchen, die mit dem Ursprung kirchlicher Lehre und Ordnung gebro-  chen haben, müßten zur Kirche Jesu Christi, mutatis mutandis zur orthodoxen  bzw. katholischen Kirche zurückkehren.  Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die „Rückkehr nach Rom“ nicht mehr  das von der katholischen Kirche angestrebte Ziel. Auch die orthodoxe Kirche  spricht den anderskonfessionellen Kirchen nicht einfach jede ekklesiologische Qua-  lität ab, sondern begegnet ihnen differenziert. So ist „das Ziel der Ökumene aus or-  thodoxer Sicht ... nicht eine ‚Byzantinisierung‘ des Christentums, sondern die ge-  genseitige Anerkennung der Kirchen als authentische Ausdrucksformen des einen  apostolischen Erbes“?!. Damit ist auch aus orthodoxer Perspektive der ökumeni-  sche Weg keine starre Rückkehr, vielmehr geht es um eine dynamische Wiederher-  stellung des apostolischen Ursprungs. Hierzu bezeugt die Orthodoxie dem öku-  menischen Integrationsprozeß die bereits bestehende „Ökumenizität der Kirche,  die ihren vollkommenen Ausdruck im Leben der orthodoxen Ortskirchen fin-  det“22,  Lassen sich zwischen orthodoxer und katholischer Ekklesiologie erhebliche Ge-  meinsamkeiten ausmachen, so dürfen jedoch jene Differenzen nicht übersehen wer-  den, die vor allem angesichts der Frage, auf welche Weise die Einheit der Kirchen  organisatorisch sichtbar werden soll, zutage treten: Ist für die orthodoxe Kirche die  Patriarchalstruktur, d.h. das Prinzip der synodalen Autokephalie bzw. Synodalität  prägend, weshalb die Gesamtorthodoxie keine einheitliche, institutionell verfaßte  Größe darstellt, so wird die katholische Kirche vom Prinzip der Primatialität be-  herrscht.  Mit anderen Worten: Die Ostkirche versteht sich als Koinonia von-.mehreren Pa-  triarchaten und anderen autokephalen Kirchen, die nicht wie in der katholischen  Universalekklesiologie Teil-Kirchen, sondern je für sich Kirche Jesu Christi sind  und denen je ein eigenes kanonisches Territorium zukommt, das vom jeweiligen  Oberhaupt autonom verwaltet wird. Nach altkirchlicher Regelung ist die Jurisdik-  tion allein auf das eigene Territorium beschränkt. Eine autokephale orthodoxe Kir-  che hat zu anderen orthodoxen Kirchen keinen kirchenrechtlichen Bezug, sondern  ist selbst Haupt ihrer Kirche. Kein Patriarch hat das Recht, sich willkürlich in die  internen Probleme einer Nachbarkirche einzumischen oder auf einem Territorium,  das unter der pastoralen Verantwortung einer anderen Kirche steht, missionarisch  aktiv zu werden. Die Kirchen des Ostens folgen damit dem Prinzip der Selbstän-  digkeit und Gleichheit; sie sind selbständig in den zwischenkirchlichen Beziehun-  gen und verstehen sich als eine Gemeinschaft autokephaler bzw. autonomer und  gleicher Schwesterkirchen; „die orthodoxe Kirche existiert als Einheit in der Viel-  falt und als Vielfalt in der Einheit“ ?.  Für die katholische Kirche hat die Schwesterkirchen-Theologie keine Geltung;  sie besteht in und aus „Teilkirchen“ (LG 23), die nicht absolut eigenständig sind.  3 Stimmen 223, 1  53nıcht ine ‚Byzantınıisıerung‘ des Christentums, sondern die A
genseıtige Anerkennung der Kirchen als authentische Ausdrucksformen des eınen
apostolischen Erbes“21 Damıt 1STt auch AaUS orthodoxer Perspektive der ökument1-
sche Weg keine SLATLe Rückkehr, vielmehr geht 1ne dynamische Wıiederher-
stellung des apostolischen Ursprungs. Hıerzu bezeugt dıe Orthodoxie dem Ööku-
menıschen Integrationsprozeiß die bereıts bestehende „Okumenizität der Kırche,
dıe iıhren vollkommenen Ausdruck 1m Leben der orthodoxen Ortskirchen fin-
det“ .

Lassen sıch zwıschen orthodoxer un katholischer Ekklesiologie erhebliche (56-
meiınsamkeiıten ausmachen, dürfen jedoch Jene Dıiıtferenzen nıcht übersehen WEeEeTI-

den, die VOT allem angesichts der rage, aut welche We1se die Eıinheıit der Kirchen
organıisatorıisch sıchtbar werden soll, ZUuLage ELEeLEel Ist tür dıe orthodoxe Kırche die
Patrıarchalstruktur, das Prinzıp der synodalen Autokephalıe bzw. Synodalıtät
prägend, weshalb die Gesamtorthodoxie keine einheıitliche, instiıtutionell verfafßte
Größe darstellt, wiırd die katholische Kirche VO Prinzıp der Primatıialität be-
herrscht.

Mıt anderen Worten: Die Ostkirche versteht sıch als Kolmon1ia von-mehreren DPa-
triarchaten un anderen autokephalen Kırchen, die nıcht W1e€e in der katholischen
Universalekklesiologie Teil-Kırchen, sondern Je für sıch Kıirche Jesu Christı sınd
un denen Je e1in eıgenes kanonisches Territoriıum zukommt, das jeweıligen
Oberhaupt aufonom verwaltet wiıird. ach altkirchlicher Regelung 1St die Jurisdik-
t10N alleın auf das eigene Terrıtorıum beschränkt. 1ne autokephale orthodoxe Kır-
che hat anderen orthodoxen Kırchen keinen kırchenrechtlichen eZUg, sondern
1St selbst aupt iıhrer Kırche. Keın Patrıarch hat das Recht, sıch wıllkürlich 1n die
internen Probleme eıner Nachbarkirche einzumıschen oder auft eiınem Terriıtorium,
das der pastoralen Verantwortung einer anderen Kıirche steht, missionarısch
aktıv werden. Die Kırchen des (Jstens tolgen damıt dem Prinzıp der Selbstän-
dıigkeit un Gleichheıit: S1e sınd selbständig 1n den zwischenkirchlichen Beziehun-
SCH un verstehen sıch als 1ne Gemeinschaft autokephaler b7zw. utonomMmMer un
yleicher Schwesterkıirchen; „dıe orthodoxe Kırche exıistlert als Einheit ın der 1e1-
talt un als Vieltalt 1n der FEinheit“ 2

Fur die katholische Kırche hat die Schwesterkirchen-Theologie keıne Geltung;
S1e esteht 1n un AaUS „ Teilkırchen“ (LG 25), die nıcht absolut eigenständıg sind.
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Ihre Eigenständigkeıit 1ST durch ıhr Eingebundensein 1n dıe Kolmaon1a der Universal-
kıirche bedingt. Dabe1 1St dıe Gesamtkirche keine blofße Idee, sondern ıne Wırk-
ichkeıt, VO der das Credo ebenso spricht W1e€e die Lıturgie; ıhr steht der Bischof
VO Rom VO  — Die Einheit der Teilkirchen 1St oleichsam Resultat un Konsequenz
der Gemeinschaft mi1t dem Nachftfolger Petrı1, da{fß 1ne Koinzıdenz VO Unıhyver-
salkırche un Ortskirche 1mM Sınn eıner reziproken Immanenz esteht (LG 23)) un
westliche Ekklesiologie unıversal epragt un! primatıal bestimmt 1St

Damıt stehen sıch westliche Universalkirchen- un östliche Schwesterkirchen-
Theologıe gegenüber, W 45 ZAUE: Folge hat, da{fß die orthodoxen Kirchen die Einheit
VOT allem als FEinheit mı1t dem Bischoft verstehen, während tür die katholische Kır-
che neben dem Bischotsamt als „siıchtbares Prinzıp un Fundament der Einheıt 1ın
ıhren Teilkirchen“ eın weıteres Einheitsprinzıp hınzutritt: das Primatialprinzıp,
denn „der Bischot VO Rom 1St als Nachfolger Petr1 das immerwährende, siıchtbare
Prinzıp un Fundament ür die FEinheıt der Vielheit VO Bischöten un Gläubigen“
(EG 23) Die Primatsfrage steht och ımmer trennend 7wischen (Ist nd West.

Die Orthodoxen könnten gemälßs altkirchlichen Vorgaben dem Bischof VO Rom
ohl eınen Ehrenprimat den Patrıarchen des Christentums mI1T gewıssen Vor-
rechten einraumen, eınen synodal eingebundenen Primat anerkennen, nıcht
aber eınen Jurisdiktionsprimat, W1€E (1 auf dem Ersten Vatikanıschen Konzıil deti-
nıert wurde. Ihm lıegt 1ne Diıfferenzierung 7zwischen sakramentaler Lebens- un
Rechtswirklichkeit zugrunde, die theologisch-sakramental NUur schwer nachvoll-
zıiehbar 1ST. Sakramental betrachtet unterscheiden sıch apst un Bischöte nämlıch
keineswegs, un eben damıt macht 1ıne Schwesterkirchen-Ekklesiologie b7zw. eine
eucharistische Ekklesiologie Ernst.

Ausblick

[ )as Ziel des ökumenischen eges ann heute weitgehend gemeınsam formuliert
werden. och bezüglıch des Einigungskonzepts FEinheıit 1n Vieltfalt zeıgt sıch eın
och erheblicher Klärungsbedarf. Divergierende Vorstellungen hinsichtlich der
siıchtbaren Struktur un Ordnung eıner künftigen Kircheneinheıit siınd eın wichti-
CI Grund tür das derzeıtıge Stocken des ökumenischen Prozesses. ach Ww1€e VOT

werden Gehalt un Bezeugungsgestalt kirchlicher Einheit kontrovers dıskutiert,
W as rABLG Formulierung ungleicher Bedingungen tür die Möglichkeıit VO  3 Kırchenge-
meinschaft un unterschiedlichen Bewertungen ökumenischer Teilergebnisse
tührt

Unterschiedliche Kirchenverständnisse, dıe sıch unmıittelbar auf die ökumenische
Zielvorstellung niederschlagen, machen also dem ökumenischen Prozefß schaf-
ten Wohl muüfßten die konfessionellen Kirchenbilder, dıe sıch gveschichtlich gC-
Ppras haben, keineswegs 1ın völlıgen Eıinklang miıteinander gebracht werden, da m
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Sınn eıner versöhnten Verschiedenheit die Kontftessionen ıhre Identität durchaus be-
wahren können, aber die FEinheit der Kıirchen muüufßte 1ne Verständigung hinsıcht-
ıch der siıchtbaren Ebene miıt einschließen. i1ne ökumenische Einheit VErmag auf
eiıne vyemeınsame sıchtbare Gestalt un Ordnung der Kırche wen1g Z verzich-
tcn, W1€e sıch die geglaubte un die empirische Kırche voneınander ablösen lassen.

Es bedarft künftig eıner noch stärkeren ekklesiologischen Grundlagenarbeit,
eiınem ditferenzierten Konsens 1mM Kirchenverständnis gelangen, auf den sıch

dann eıne Einıgung über die künftige Gestalt kırchlicher FEinheit stutzen, bezie-
hungsweise VO dem AUS eine ökumenische Zielvorstellung tormuliert werden
kann. ST WE über die konstitutiven Elemente des Wesens der Kırche Eınigkeit
erzielt 1St; wırd möglıch se1ın klären, „WI1e viel Einheit ın der sıchtbaren Ord-
HU der Kırche notwendig ISt, der Bezeugung der Einheit des Leibes Christiı
entsprechen können“ 2 ıne Fundamentalekklesiologie 1St Bedingung der Mög-
iıchkeıit, das ökumenische Ziel gemeınsam bestimmen können.

Von grundlegender Bedeutung 1ST 1n der römisch-katholisch/evangelisch-lutheri-
schen Okumene die rage, ob nıcht die sıchtbare Kırcheneinheit eines über-
yemeıindlichen, 1n historischer Sukzession stehenden Amtes bedartf un 1n der
römisch-katholisch/orthodoxen Okumene die TASE, ob nıcht für dıe sıchtbare Kır-
cheneinheit e1in „Einheitsamt“ 1M Sınn elines unıversalen Dienstamtes VO Nöten
1st*> Die katholische Kirche hat 1er iıhren ökumenischen Spielraum auszuloten
un sıch tragen, inwiıetern sıch die Papstdogmen des Ersten Vatikanums 1mM Sınn
e1INes Pastoralprimats, der die Eigenständigkeit der Teilkirchen schützt un iıhre
FEinheit tördert, tortschreiben lassen. uch katholischerseits sınd also längst nıcht
alle Fragen geklärt, insbesondere harrt neben der Einbindung des Jurisdiktionspri-
IMNAats ın die Communio-Ekklesiologie auch die Zuordnung VO Universal- un
Teilkirche noch eıner SCHAUCTIECN Bestimmung.

Das Desiderat eıner Fundamentalekklesiologie markiert die Schwierigkeıiten der
augenblicklichen Okumene. Hıeran haben alle Kontessionskirchen arbeıten,

mehr als VO der Klärung ekklesiologischer Kontroversfragen i1ne heilsame Wır-

kung 1mM Blick auf die dıivergıerenden ökumenischen Zielvorstellungen erhoffen
1ST
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